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1. Der Schulleiter vertritt die Schule in Rechtsgeschäften "nach außen". Wieso schließt ein
einfacher Lehrer einen Privatvertrag über eine Klassenreise ab? Verstehe ich nicht.

2. Niemand kann gezwungen werden, auf Dienstreise (=Klassenfahrt) zu gehen, wenn der
Dienstherr nicht die vollen Kosten übernimmt. Wieso sollte man einen Wisch namens "Verzicht
auf Reisekostenerstattung" (oder wie auch immer der heißt) unterschreiben?

Gruß !

BTW: Wieso erinnert mich diese Thread an den hier: Fahrradhelm Pflicht für Lehrer? 

1https://www.lehrerforen.de/thread/31199-schullandheim-pflicht-f%C3%BCr-lehrer/?postID=262208#post262208
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